
Buchbesprechungen 

Herm:lnn Weinkauff (nach Emile Zola): 
j'excuse. 

Die deutsdJe Justiz und der N4tioruz 1-
sozj4lismus, Bana 1. Teil ! : Hn-mann 

Weink4l1ff, Ein Vberblick. Teil !l: AI­
br/:d71 Wagner, Die Umgestaltung der 
GerichlJverjammg und des Vafah,ms­
und RichluTtcht$ im nationalsozialist:· 
schen Sla4'. Dtutscfu Verl.:zgr-Anslalt 
Stultga,t 1968, J84 S. 

Von einer wichtigeIl UDterD~<hmung des 
rll5tirut> für Zeitgeschiente ise jetze der 
erste Band erschienen. Das Gc!S:lmcwerk 
soll vier bis fünf BJ:ndc umfasseIl und 
edSt den Titel -Die deutsene Justiz und 
der N':Hion:llsozi:llismus •. Leiter des Vor­

bbens, an dem sien auen die deutsenen Ju­
scizverwaltungen beteiligt haben, ist der 
frühere Prisident des BundesgerichtShofs 

Dr. Hermann Weinbuff; er ise auch der 
Autor des ::tls ÜberbLick über das ganze 
Thema bezeichneten erum Teiles des er­
secn B:lI\de.s. Der zwei te Teil des erHen 
Bandes st:l.mmt von Albrecht Wagner, der 
VOr einigen Jabren durdi ein guees Buch 
über den Richter hervorgetreten ist. Dieser 
TeiL bc:schrinkt sich darauf, die Ä.nde­
rungen der GeridnsverfOLSSung und des 
Prozeßverfahrens durch Geseue, Verord­
nungen, Erlasse usw. in der Zeit des 
N~tion3Isozialismu.s darzustellen. Diese 
Anderungen sind zwar in ihrer allgemei­
nen Tendenz auf UnterwerfUJlgea oder 
gar AU.lschalrung der Justix wichtig; die 
Einzelheiten dazu gehen aber vorwiegend 

den FJ.chjuristen an. 
Der ~Oberblick .. Weinbulfs ist, so wie er 

sein Thema versrent, recht inh.:dtreich und 
gedrängt in Darstelluns und Diktion. Er 
vermeidet den FachjarGon, so daß er auch 
dem Nichejuristcn zug:inglich ist; der h:lt 

nur diejenige Mühe aufzuwenden, die das 
Eindringen in einen .lolch umf:lI\greichen, 
komplizierten und probJembleigen Sach­
verhalt erfordert. 
Bei :l.llem Respekt vor der Leistung des 
Ordnens uad des Durch.leuchtetu di~es 

Sachverh3lts bilden sich bei der Lektüre 
allmählich Zweifel, ob die Arbeit genau 

das betriffe, w~s m:ln 3US jener Zeit wissen 
will und was zu wissen ro::tn einen AIl­
spruch. ha~: Ni.imli<h, wie .lien die Justiz 
in der Zeit des Nationalsozialismus geh::1l­
ten und verhalren hat.. Da ma.n dies nur 
aus ihren Früchten erkennen kann und d:1 

die F riichte der Justiz die Sprüche der Ge­
ricue sind, müßee eigentlich der Oberblid< 
über die Rechtsprechung der Gerichte jener 

Zeit gegeben werden. Das könnte 3bcr nur 
mit KonkrctisienJng, mi~ Beispielen, mit 
Dokumentm, wenn vielleicht :lUch nur 
exemplarisch und nach einzelnen Gruppen 
und Zweigen der Rechtsprechung geordnet 

gc:schehen. Eben das geschieht nun :lber in 
dem -Oberblick .. nicht: im großen uod 
~nzen wird nicht die h3ndelnde. sondern 
die leidende JUst.iz darg~tellt. Es werden 
die verschiedenen Mittel und Wege be­
schrieben, mit denen Hicler und die z.weirc 
und dritte Gamitur der NazihierJ.rchie. 
der Wjssenschafl: und Publizistik, auf den 
Jusciupparac eingewirkt, ihn personell 
und inscirurioneH durch Eingriffe und 
Druckmittel:1ller Art ver:indert und ver­
dorben und ihn Stufe um Stufe bis zur 
letzten blutigen Rechtlosigkeit und Bar­
barei degrad ien: habcn. Die Stad·ien dieses 
Prozesses, bei dem die Justiz eine passi\'c 
Rolle spielt, werden eindrucksvoll ge­
schildert und s.chon im .Obcrblick" genau 
mit Angabe der Daren, Quellen und Ak­
tenzeichen im Det:lil dokumentiere. Dage­
gen ist vom Ergebnis dieses Prozesses in 
der Rcchuprcmung selbst nur recht :lllge-
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mein und ohne jede KonkretisieIung c:c 
Rede. Es wird die ;;enaue Erklirung und 
EntSmulditju:lg von Sachverh:llten ver­

sucht, ohne d:lß der Leser cr{ihre. um 
wclme S:lm verh:lhe e5 sich d:lbei h:lJldc! r. 
E~ erf:ihn: b'$ ins letue Dee:li!, W:lS die 
bösen N:lzi den Richtern :l.nsee:ln h:tben. 
Von :lußc[h~b des ]uriscensr:J.Jldes und 
von :lußcrh:db Deunchbnds :lUS gesehen, 
wirke d.l.S nicht nur ~Is der Versuch der 
En[Schuldigung, sondern als jene Sclbstbe­
rnideidung, die man uns Deutschen so 
;erne nacns:lgr. Wenn diese meines Er~ 

::Imtens falsche Perspektive schall in der 
Formulierung des TItels: ~Die deumnc 
Juniz und der Nationalsozi:!.lismus. aus­
gedrückt sein sollte, so w:ire da§ zu be­

dauern und m:l.n rnömte wünschen, daß die 
künftigen B~ndc ~ich mehr mie der deut­
schen Justiz in der Zeit d~ N.ltion:!.lsozia­
!ismus befassen würden. Ausführlich wer­
den Eingriffe und übergriffe von Partei, 
SA, SS, feindselige oder drohende ~uClc­
rungen von Parteibürokr:nen und -jour­

n::llisten, zum Beispiel aus dem .Schwarzen 
Korps", ccgen Gerichte, gc.-gen Richter oder 
gegen einzelne EntSmeidunsen wiederge­
geben. Aber wie dieser Druck und diese 
Eingriffe :1uf die ridlterlichen EntSmei­

<lungen gewirkt haben, dJ.s erfährt mJ.n 
nur in :!..Ilgemeinen Wendungen; Entsmei­
dungen wc.den nic:ht :lngefür..rt, geschweige 

denn inh;lldim substantiiert. D:1s läuft, 
kurz geS:lgr, :l.uf ein Urteil über den Na­

rion:!..lsozi:1lismus hinJ.us, begründet und 
exemp!i.6ziert mit dessen Verhiltnis zur 
Jus-tiz. Dieses Urteil bringt :lber, so richtig 
es ist, wenig Neues zur Charakteristik 
Hiders und seiner Leute:... D:d1 sie im 
höchsten M:Ule redmfremci, j:l rechcsfeind­
tim waren, ist nachgerJ.de bekannt. W:ts 
m .. n ;:erne gehöre h:itte, wäre ein Urteil 
über die Justiz selbst, begründet mit FJ.k­
ten aus dieser JU$tiz, niimlich mit Ent­
scheidun;en, aus denen sim er:;ibt, inwie­
weit die Rimter dem :l.uf sie ausgeübten 
Druck gewichen oder ihm stJ.ndgehalten 
h:lben, oder, inwieweit sie, W:lS aum nidlC 
selten W:U, sogar beim Reimsgerimt, schär­
fer und grausamer waren lls der Druck 
der Nazigcsetze oder der außergesculio,e 
Druck von ihnen verlangten. 
Viellcio,t erklärt sich die verfehlte Per­
~pektive :lUS der Position Weink:luffs in 

der d:1rge:stcllecn Periode. Er isc 1937 

ReichsricricntsI3t geworden, also Mit;licd 

des sowohl durch seine republikfeindliche 
und einseieige Rechupremung der Wei­
mlrer Zeit und erst recht durch die Reche­
sprechung des Dritten Reiches smwer 
kompromietiereen höchsten deutsmen Ge­
rimecs geworden und bis 1945 geb!iebea. 
Er empfindet simcrlim die bei uns beson­

ders hom entwickelte Se:l.ndessoJidariÜc 
aum für seine dam:!.ligen Berufsgenos.!en. 

Wollte er erwJ. in einem Ehrengerimrsver­
f:l.hren über das Verhalten der Richter­
sch:111. in jener Zeit im sanzen urteilen, 10 

müßte ihn jeder Ankläger, und er vielleicht 
sich selbst, fü r befangen hJ! teD. So erkJi re 
sich wohl :lUch die Scheu, über cl:!.s von 
ihm nicht verhehlte Vers .. gen der Juseiz 
anders :!..Is in höd!st allgemeinen Ausdrük­
ken zu sprechen, n .. ch der Art jener Büßer, 
die sim serne :1bstrakt als verworfene 
Sünder bekennen, sim aber hüten, auch 
nur die k.leinste konkrete Missetat zuzu­

geben. 
So begnüse er sich, nachdem er ausführlich, 
eindringlich und zieierfreudig .Preisge­
gebenheic, Druck, Gewissensnot, Furchr, 
Mißlraucn~, unter denen die RiclHCt linen, 
konkretisiert hlt, mie der allgemeillen Fese­
Itellung, es l.use sim 
-nicht leugnen, daß auf dem Gebiete des 
die nltion:llloz;llistisme Politik berüh­

renden StrafrechtS der ungeheuere und zu­
letze schlechthin terroristische Druck von 
oben im L:1ufc der Zeit vielf:!.ch, besonders 
im zweiten Weltkrieg und besonders beim 
Volksgerichtshof, den Sondergericheen und 
Scandgerimten, aber auch bei manmen 
ordentlichen Seraf gerichten, eine allmin­
!im :zunehmende barbarisme und un­
mensmlime und sc:hließlidl eine ersmrek­
kende Hirte des Strafmaßes erzW'3.ng und 
ein unerträgliches Hioweggehl!1l über die 
Bebnge der Beschuldigten, die Gebote der 
Menschlichkeit und über den c1emeno.ren 
Remugrundsatz, d:t..ß das Maß der Str:!.fe 
dem Maß der Smuld entSprechen roÜSSc.c 

Aber wenn aum Urteile von ~ furd:l!b:lrcr 
und unmenschlicher Ungerechtigkeit« er­
gangen seien, so müsse mall gleimwoh! 
ausdrüddich vor der Gefahr einer Feh/be­
urteilung der dcutsmell Justiz uoeer dem 
Nation:llsozia!ismus warDen, sagt Wein­
kauff. D3. d:lS Werk, dem er vorsteht, 
.. solche Gefahr heraufböchwön!o könne«, 
verzichtet er VOll vornherein darauf, von 
einzelnen >olmer Fehlurteile zu sprechen. 
Es sei, sagt er, .viel leimter, sie J.ufzu-

10) 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1969-1-102 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 05:38:35. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1969-1-102


J04 finden und dar%ustellen, die ja scholl von 
den verschiedenscCTI Scellen, aus den VI:!'­

schiedeosten QueUen und .lUS den ver­
schiedensten Motivcn :lufscspürr und ver­
ölf~ntlicht worden sind, als die M:1.S.Se der 
korrekten Um:ile :auf :lllen Red\tsgebie­
ten-, die :luch unter dem NS-Regime er­
g;tngen sind. Pie bnzwcinung der Quellen 
uod Motive, :lUS denen üble Urteile deut­
scher Gerichte ~auf gespü rt und veröff eut­
limt. worden sind, ist in einem zeirse­

schichdichen Werk mindestens überflüssig. 
Ich habe penönlich Anlaß, sie ger:ldc:zu 
zurückzuweisen. Auch hier wird wieder 
die verfehhe Perspektive d~ Werkes deut­
lich, die auf eine Kritik der nuistischen 
Justizpolitik. nidlt der Justiz hio:lusl:iuA:. 
Darin stecken zwei weitere Irrtümer, die 
dcn Wert der Arbeit beeintr:ichtigen. 
Erstens verkennt Weinkaulf, d:lß ~ :luf 
die schlimmen Urteile ankommr, es sei 
denn, daß es sieil um unrypische, aus dem 
R:lhmen bllende Einzelakte handelt. Abcr 
be .... de die Frlge, ob dies der Fall ist, 
müßte ein HauprgcgcfiSt:tnd der Uncer­
sumung sein. Die Justiz der NS-Zeit steht 
heute vor dem Gerimt der Geschimtc, und 
d:!. wird, wie vor einem .lnderen Gerimt, 
nach den schlimmen Taten gefrlgt. Erst 
n:chr, wenn es sich um Urteile hoher oder 
höduter Gerichte handeIr, die Dlch uoren 
wirkten. Diese RechtSpa:dlL.\tlg tritt mit 
dem Anspruch der Allgemeingültigkeit und 
Rechukr-.lA: auf, mit einem höheren An­
spruch :lls :lJldere menschliche Abe; Sie ist 
bei uns außerdem in gewissem Maße 

anonym und gilt nicht als persönlicher Akr, 
sondern als Akt der J usriz. Falsch wäre es, 
zu sagell, Kritik an einem hlschen Urteil 
h:tbe Zll schweigen, weil dem falsdlen Ur­
teil mehr richtige Un:cile gegenüberstehen. 
Ich möchte mich duu selber zitieren: Ein 
einziges ungercdltes Urteil wiegt schwerer 
als neunundneunzig gerechre. 
Der zweire IrrtUm bestehr darin, zu über­
sehen, daß jene ~M:l..SS<: der korrekten Ur­
reile~ zur Beurteilung dcr Jusciz aus 
folgendeo Gründen wenig bcirngt. Es h:tn­
ddt sich hier vor :tllern um die Recht­
sprechung in Zivilsachen, in die die Macht­
h:l.ber nur in Ausnahmefillen eingegriffen 
haben, etWa wenn einer der iMen persön­
lich betroffen war. Ich hllre den immer 
wieder :lUch von Weinkaulf UD.teenomme­
nen Vcrsuch, diese Rechtsprechung der Ju­
sriz gurzuschreiben, für unt:luslidl, ja für 

peinlich: die Qualidt eines Richrer$l:lI)ds 
und einer Remtsprechung, die gewissens­
mißige Enucheidung eines Richten, be o 

w:ihrt sich erst dorr, wo Zumutungen. 
EinOüs.sen, einem Dro&. mie Vorteilen oder 
Nameeilcn widersc:lndcn wird. Nun sagt 
Weink:tuff mir Remr. daß Hirler und die 
Nazis auf weiten Redltsgcbieten 'desinter­
essiert wJ.[en und die Gerichte ungC!choren 
ließen. Zum Beispiel eben :luf dem Ge­
biete des bürt;erlichen und H:lndclsrechts. 

Auf diesen neutr:l.len Gebieten und bei 
dieser .M:LS~e korrekter Urteile. kam es 
nur :luf die herkömmliche juristisch-tech­
nische Erledigung an, die in Deutschland 
sicherlich einen hohen Stand:trd h:trte. Was 
-uns hier interessiert ist nicht das juristische 
Wissen oder die g~ch:iIHjche Tümtigkeit, 
sondern die MOr1l und der Charakter der 
Richter. 
Der fundamentale Irrtum, es komm~ auf 
d~ korrekte VerhalteIl oder die geschäA:­
liche Tüchtigkeit in der roucinemißigcn Er­
ledigung der Rechtss~chen w, fübre zu 
verfehleer Bewereung einzelner K:tregorien 
und Personen. Schon die Zuerkennuns der 
passiven Rolle gcgenüber den Machtha­
bem ist ein Irreum. der cine Behngeoheit 
begründer, vor der für die Zukunft oime 
scharf genug gewarnt werden bon. Die 
eigcncliche richterliche und staatsanwalt­
liche Verfehlung ist nur scheinbar passiv: 
Es ist die Willf:ihrigkeit gegenüber der das 
Unrecht fordernden politisdlcn Madlt, d:l..S 
Sich-Mißbrluchen-Lauen. und insofern 
der Bestechlichkeit durch:luS gleidl, die 
auch nur scheinbtJr p;usiv ist. Di~e Er­
kennUlis h!irte zur ßeurteilung der Kate­
gorie der guren, tüdnigen Juristen erwas 
beigetragen, die sich zum Beispiel für die 
Soodergericbtc der b~erzcen Gebiete und 
deren Ausrottungsjustiz hergegeben haben. 
Die Anwendung der Polen-Strafrechts­
Verordnung so wie sie erfolgte. stellte eine 
unübcrbietbare Perversion ridlrcrlicher 
fulcung d:tr. Dieselbe Erkenntnis bätte 
zum Beispiel auch von der wohlwollenden 
Beurteilung Giirrncl'1' und SchJcgdbcrgers 
abgeh:dten. Gürtncr sei ~von Haus aus 
redlich und Streng rechtlich gesinnt gewe­
sen-, sagt Weinboff (5. 90). Dafür wer­
den keine T:ltSamcn :lngeführt. Man kann 
annehmen. daß er es war, der die Auswei­
sung Hiclers aus dem Reichsgcbiec im 
Jahre 1924 und 191.$ abgewendct hat. wo­
für sich Hitler nachh.altig d.mkb:tr erwies. 
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Er h:lt dwn die Morde des 30. Juni '934 
durch seine Unecnchri~ unter ein Geser:r. 
für realtens erkl:in, eine ungeheuerliche 
BegünSt;gun!) im Amt.. Es iH falsa., seine 

uge mit dem WOrt u:l.gisch zu bezeichnen 
(5. u6). Es ist die L:l.ge des Komplizen, 

der lIicht mehr :l.bspringen bnn. 
BezüSlich Schleselbergers, der vor dcm 
Drinen Reich ein angesehener Fachjurist 
und Kommcm:l.tor wichtiger Gesceze 'l>ar, 

liegt es nicht viel :inders. Er hat dic Polen­

StrJ.frechcs-Verordnung vorn 4· r2. '94' 
:tu vertreeen, wohl .:Ium sc/bolt mitverfalk 
W:lS soll die Obcrlc~ng, er h.:lbc das nicht 
gct:!.n, ~um sich persönlich in seiner Stel­
lung zu h<l!tcn, und es h:lbe bei ihm der 
Gedanke ci ne Rolle gespielt. noch viel 
furchtb:l.rere Zuu:indc für d:l.s Recht und 

die Justiz« :l.bzuwendcn (5. I .. p)? Der Zu­
Stand für das Reche h:itre oidu furchtbarer 
sein könncn. Wimtig war ihm vielleid)!, 

cUß die Justiz bei der blutigen Terrorisie­
rung der besenten Gebiete :lUch d.:lbei sei, 
womie eben den. furcncb:lr(:ß Zuständen .. 

der Anschein des Justizm:ißigen gegeben 
wurde. D3.ß er, wie Wcink:luff S:lgt, .in 
einer furmtbaren Zwangl:1ge wa.rc, seimmt 
nicht. Was hättc ihn gchindert, um seine 
Entlassung zu bi[[en? Allcrdings wire 

ihm d=n vielleicht die 1chließlich von 
Hit.ler zugewendete Sonderdot:lt;on ent­

pngen. 
In diesem ZU1J.mmenha.ng dringt sich eine . 
weitere, von Wcinbuff verna.chlissigre 
Erkeonmis 3uf. Für Hitler h:lbc es, so sa;t 
Weinkauff, eigendic:h nur d:15 Stc3.frecht 
gegeben; und es wird folgende Äußerung 

Hiclers a.us einem Tiscbgesprich über eine 
geplante aber steckengebliebene Jusrizre­
form wiedergegeben: ~ Die Justiz diene nur 
der Erhalrung der Gesellsch:llhordnung •. 
Der GedJ.Oke liegt auf der H3nd. d:lß für 
Hi:ler die Str:l.fjuniz als Mittel der Un­

terdrückuns und Terrorisierung für die 
Sdrkung seiner Macht und für die Krie;­

führung Ineeresse h:l.ttc, die Justiz im üb· 
rigen aber eine durchaus kOllseC"V1ltlve 
Funktion zu erfüllen h:ltte, j:l. eine re~k­
tionäre, dc-r Entwiddun~ feindliche. Tron 
a.llem Gerede von Umbruch und Revolu­
(ion W:lr dies der wahrc Gehalt des N:l­
tiona.lsozl:llismu$, d:l$ Gesetz. oder viel­
mehr der P:lkt. nach dem er :lngetreten 
war und die Macht ergriffen hatte. Das 
Kapiul und d:l.S Bürgertum ha.cten ihm 
ihre Untcmüczung gegeben gegen d:u 

Venpucncn, sie "or den von link. her 
drohenden sozi:llen Änderungen abzusi­

chern, insbesondere gegen d:1S Versprcch~. 
dem KapitolI die Gewerksch:!.Ilen vom 
HJJse zu smalfen. Das ist historisch ge­
simert. Hidcr hat diesen P:lkt sehalten. 
Es wire intcr=a.nt gewesen, dem ZUS:l.m­
mcnha.ng na.duugehen zwischen dieser 
Politik des NS-Regimes und der Tatsache, 
d;cß die noch fest in der wilheIminismen 
Zeit und Ansma.uung verwunelre Zivil­
redusprechung so wenig geniert worden 
ise. 
Wenn WeinbLlIf <lum, wie gesagt. remt 

im Allgemeinen bleibt und mit konkretc:n 
Fakren zur Schilderung von ,. Verhllser­
smeinungen .. spa.rsam ist, so uncersuc:/l( er 
doch die geringe Disposicion der deutsmen 
Ridmrschafl: zum Widerstand gegen den 
N;ctionahozia!ismus. Als überzeugtcr Na­
turrccht/er gibt er unter anderem dem 1"0-

gen:InQten Positivismus der deuucnen 

Rcchcswissensm:l.ft und Rechrspra.xis dic 
Smuld. das heiße dem aU1Smließlimcn und 
unkritischen Gehorsam gegenüber dem 
förmlichen staatlichen Ge1CrL. Dieser Po­
sirivismus sei einem st:l.rken Rimrersrand 
und Ricnterbewußtsein abträglich. Dazu 
rechnee er- auch, daß der Richeer kcin Reche 

Zur Prüfung der GesetZe auf ihrc Verfas­
sung-sm:ißigkeic gehabt bbe. (Was der eng· 
lische Richter, der gewiß stark ist, be­
k40ntlich auch nicht hat.) Ob der Rimrer 
in dcr Weimarer Zeit übrigens Positivist 
W:1r, ist mit guten Gründen bestritten wor­
den, (zum Beispiel von Friedrich Kul 
Kübler in Arm. für die Ziv. Praxis 161 

S. J04 ff., der namweist, daß die Richter 
der Weimarer Zeit gegenüber dem dl!mo­
kralismm G~en one recht freie. durchaus 
nimt positivistische, gesenescreue Halrung 
eingenommen ha.ben), womit sid:! aber 

Weinbuff oimt auseinanderserzt. Die 
positivistische, das heißt gcsene.lgehor­
s;)me Haltung war im übrigen gar nicht 
stuldfcst: viele sogenannte ~ Verfallscr­
smeinungen~ sind im Gegenreil d:l.rauf 
zurüduuführen, daß die Richter sich nich~ 
an da.s Gesecz gehalten, sondern, um sich 
<1ls gute Nuis zu erweisen, darüber hin­

ausgegangen sind, zum Beispiel da.s Reichs­
gericht in R:lSSesmurzsachen und die in­
nerdeutSchcn Sondugmmtc mie ihren 
.Ausmerzungrurceilen .. , die Sondergcricnte 
in dea besetzten Gebieten mit ihrcn Aus­
rorrungsu rteilen. Es ise a.uch mißlidt und 

1°5 
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106 niebt überzeugend, ein mor::t1isches Ver~ 

sa.!;en :ud Theorien oder bar auf ~ismen 
zurü<Xzuführen. Dabei läßt Weinb.uff 
selbst im kritischen Punkt eine positivisti­
sche H:lltung erkennen, indern er meint 
(5. 38), zu einem Widerstand brundsätz­
lieber Art h:ütcn den Richtern »einfach die 
rechtlichen Voraussetzungen gefehlt •. Da­
mit ma.cht er sich offenbar selbst die Mei­
nung zu eigen, zu einem Uogehors:lffi ge­
gen Unredlt bedürfe C"S der Erlaubnis 

dessen, der den Gehorsam vet/::J.ngt. In 
Wirklichkeit haben nicht die rechtlichen, 
soodern die cho.rakterüchen Vorawserzun­
gen t;efehlt. M:ln vermißc [uner bei dcr 
:lusführlichen Erörterung der Vcrh:iltnisse 
in der Weimarer Zeit n:ihercs über die 
weithin feindselige H:lltung der Richter~ 
schalt zu Demokratie und Republik und 
speziell zU der verachteteß und gdchtetell 
Vereinigung rcpublikanischer Richter. 
Diese Feinseligkeic war kein -ismus, son­
dern cine höchst re:dc Haltung, die schließ~ 

lich in die Wi!lfihrigkeit gegenüber dem 
N,ltionalsozi:dismus gemündet ist und vor 
allem in den von WeinbufL nid1t ver­
schwiegenen Masseneintritt der Richcer­
sch:llt in die NSDAP. D:lbei umerI:iult ihm 
d:l.s Versehen, von eiDer irn M:li f9}3 ein~ 

setzenden Bcirrituwclle :z:u spreenen. Diese 

Welle ha~ kurz vorher eingeserzt und ist 
am I. Mai geStoppt worden. Wein.buff 

erörtert :wch die in den letzten Jahren ge­

aauer untersuchte und vicl erörteree $0-
zialstruktur der RidHcrsch:l/t. Die Frage 

der Soziologen war, ob es :lUch aus der 
Arbejterscb:Ul: stamme~dc Richter ~ebe; 
die AntwOrt war: keine. Diese wicln..ige 
fr:lge und diese weniger für die Justiz als 
für das deutsche Sozi:llgefüge und Bil­
dungswesen peinliche Antwort umgeht, 
oder viehllehr verdriingt Weinkauff mit 
fo!gendem Satz: >Die Richter rekrutierten 
sich aus allen Schichten des Volkes; die 
Viter waren vielfach selbst Beamte, be­
sonders Bc:tmtc des gehobenen Dienstes, 

J.ber :lUch Angehörige der freien Berufe. 
Angestellte u.nd dergleichen .• 
Wenn ich die Perspektive der D:lrsrellun;; 
kr;tisierell mußte, so verdaokc m:ln der 

Darstellung selbst doch manches Wissens­
werte. Das gilt übrigens aueb von dem 
zweiten Teil des Buches. Es seien nur 7;wei 

:lkrueJl bedeutsame Einzelheiten festte­
h:llcen. 

M:la erfährt aus der Wiederglbe einer 

Rede Frcislers vor der Ak:ldemie für deut­
sches Rcchr, d:lJl der :lnSchauliche Begriff 
der "Vorverlegung der strafrechtlichen 
Verceidigungsscc!lung. von Freislcr selber 
sommt. Das ist der Begriff, der bei der 
Neufassung unseres politischen Strafrechts 

im J:lhre 195I eine vcrhänsn..isvolle Wir­
kUllg haben sollte, die auch hcute, nach 
der Reform des !erzten J:lhres, noch nicht 
g:ln7; iiberwundcQ ist. D:1ß er aus f:lSchi­
stischer Quelle summt, b:tbe ieb vermu­

tungsweise lenon früher ausgesproenen; es 
is~ gut, dafür einen Beleg 7;U haben. 
W:lgner bringt auf Seite lOO die geaauen 
DJ.ten zu der • VorbcugungshaA:~, zu de­
ren Verhängung der Re.ichsmiaister des 
Innern in einem nicht veröffentlichen Er­

laß vom 14. September 1937 die Krimin:d­
polizei ermiiebtlgtc, die dringend eine der 
Schutzh:lll: der GeS[apo emsprechende 
Einrichtung begehrt halte. Nach dem Er­
laß sollte das für Gewohnhcitsvcrbreoer 
geleen, aber auch für Personen, die den 
Verdacht erweckten ... , daß sie neue Str;l.f­
uten begehen wollten oder durch ihr 
aso~iales Verhalten die Allgemeinheit gc­

Hhrdcn. Es ist gut, auch die hschistische 
Quelle der Einrichtung der Vorbeugungs­
h:l~ genau festgescellt zu bekommen. 

Ricnard Sdimid 

Theo Rasehom, H~'mul Ostermeyer, Fritz 
Hasst, Dielher Huh,,_ Im Namen des Vol­
kerl Vier Richter über Justiz und Recht, 
Luchterlulnd, Neuwied und Bulin, 1968, 
240 S. 

Der Band hat dokumentarischen Wert für 
das Bewußtsein ei.nes klcinea Teils der 
RichrerschaR:, der seine Titigke.it in der 
Justiz nicht mehr problemlos zu legitimie­
ren vcrm:lg und daher Ver:inderung~ im 

Justizapparat anstrebr. Er liefert keine 
woblgefällige Sclbstbespiegelung der Ju~ 

stiz und geht weit über dJ.S hinaus, was 
übliebcrweisc Richter über Richter schrei­

ben. Zudem hebt er sich ab von dca for­
malisri5chen Refonnvorschliigen, zu deren 
Sprecher sich der F r.lakf u reer L:tn.dge­

richupr:isidenc WassermJ.Dn machr. 
In ihrem AnsatZ sind 1icb die vier Richrer 

im wesentlichen einig, obwohl sie poli'lsc:n 
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in verschiedenen Lagern 2.U sechen gbubcn : 
R.lsehorn, Haue und Ostermeycc können 
J.ls lialuliber.ll bc-zeichnet werden, Huhn 

d.:I.geSetl nennt sich konsen";l[iv und ist 
Micglied der CDU. Sowohl Huhn wie auch 
Ibschom entzünden sich an der Art und 
Weise, wie rechtliche Kriterien in der 
höchst~ich[erlidtcQ RechtSprechung heran­
gczogen werden (S. 85 f., I.Z.! ff.). Treffend 
duu ist die Bundcsgcridushofentschcidung 

:lUS dem Jlhre 1975, die Ostermeyer sich 
:lus;ed.ldH h:1.l (S. '73 ff.). RJ.5ebom greilt: 
sich e[W:l den Cbr:l.kter der "guten J uri­
stcac ner:lUS, den er 3m Beispiel des frei­
gesprocheneQ Herrn Rehs<: d:l.rSc·cllc ($. 16). 
Er k:imp/l: gegen lehrbücher des So.chen­
rech es (5. 105 €I.), Prohuoren der Rcchts­
wissemch:r.ft (S. 1.2 I), Bundcsridlter, und 
gibt uneer :1IIderem eine trelfende Analyse 
eines Jahrgangs der • Deuu-chea Richter­

leitung< (5. )9 ff .). 
Ger:l.de Huhn ist es, der die Reformbesrre­
bungen der vier Richter am deutlichsten 
auf ihren Nenner bringt. Mit erheblichem 
Aufwand an literarischer Bildung fordert 
er nicht weniger :L1s die: Absch:lffung der 
deutschen Reclltswiuensch:llt, die Sdllie­
ßung der juristischen F:lkult;lten .• Was die 
Juristca bei drn Pro(c1.loren eriahren solo. 

len, soll Psychologie sein, N3lion3lökono­
,nie, SO:Liologie, jurisri.sche Hilf~\V;ssen­

schalten; die Jurisprudenz soUen sie als 
Lebrlinge lernen bei l.euten, die sich nia" 
nach dem röridlten Vorurreil zu begl:tubi­
:;en br:luchen, d:lß Lehren sich ou r durch 
forschen legitimiere< .• . "Die Jurispru­
denz lebe von wen eigenen [m:lgin:ltio­
nen. Natürlich brauchen wir Richtcr und 

Remts.ll1 wilte. Aber die Ridlter und 
Rcdus.anw:ilte brJ.umen die Jurispru­
den.z nimt. Sie g":iben d:LS zu, wenn sie den 
Ged:lnken C!t1:r:l.gen könnten, wertvolle 
Jlhre ihres Lebens mit Gl:l.sperlc.nspielen 
\'crsdiwendet zu h:lben. (S. ISo f.). 
Dls Kriterium, :l.n dem diese Richter die 
Redltswissensmall messen, die ihr Rüsn;eub 
zu scin vorgibt, i.st d:l.s, was sie eun, ibre 
tägli6e Arbeit. Diese cigliche Arbeir lbel' 
reflektieren sie kaum, im Gcgen5:1I.2: übri­
gens zu m:!nchen ihrer :lmeribnischen 
Kollegen. Unsere Rdorrnric:!Jter scheinen 
nicht zu sehen, wie vicl.schimtig ihre Ar­
beit ist; zwischen Konflikdösuog (vor 

J.llem im Zivilprozeß), leistender Verwal­
tung (vor :llkm in der freiwilligen Ge­
richtsb:lrkeit) uad hoheiclicher Durchset-

zung der Ansprüche der Gescllsch:lR: (vor 
allem im SUlfprozeß) wird bum diJfe­

r~n:ciert. Und so schleichen sich undifiercn­
ziert dieselben Lc::;itim:ltionsformdn ein, 
die lUch W;userm:l.nIl und die loderen 
Refonuer im Richterbuod geor:luchco:: 
Reche :l.ls 1:~sgleich zwischen Mensch und 
Gc.scllschaR:, Gerichte als Hilfe für den 
:lusgelicfen:cn einzelnen gegenüber dem 
allm:ichtigen Ver~:alrungs:lppar:lc, Gerichte 

:!.Is Hort der Freiheit. - Wie das etwa beim 
Str.lfrimtcr awsiehr, zcigt folgender Aus­
zug lUS den ~RauchGgen für einen guten 
Srrafrichrerc (Ost<:rmeyer, S. 63 ff.), die 
der Rezenscnr l.unäc!ut für rronie hielt: 

• Jenseits al!er Ge.sen;e ist die H:luptver­
hl!ldlung eine ße;cgoung zwischen zwei 
Menschen. Dcsh:llb sei menschlich und J.n­

sr:indi::; .... (Dcr Angeklagte) veftr.1ut dir 
gerne, denn er wün~cht sich einen Richter, 
dem er vercf:lUen kann .• 
W:lS die vier Rimrcr eiat und innen bei 

:lllcll vor:;eblidicll DifferC!l.Zen den gemein­
samen politischen Boden versch:lffc, iSt ihre 
Blindheit gegenüber Herrsdulhinteressen. 
Gewiß seben vor lllem R;llchorn und 
Huhn ge-sellsch:lltlime und st:l..:l.clicheMacht 

im Spiel. Sie sehen, daß der rechu-dogma­
rische Auf w:1I\d des Bundc:sgerichuhofs oA: 
nur eine Verbeugung vor gescltsdol~!imen 

M3doucellunj;en verschleiere. Nicht aber 
sehen sie dic gesd IsmafUichc fun keion des­
sen, was ihrer An5icht n:lch die dritte Ge­
wale lolchet gesdlsdlalHichen Macht ent­
gegensetzcn soll. Von dC'tn ~ Eintreren des 
R..ichte~s für Hurnwicic und Freiheit .. er­
hoff t sich Rasehoen _eine Opposition zu 
deI)- illhum:lnen Strömcngen . .. , die Tech­
nokratie und Esrablishment in der moder­

aen Ge.sellsmatt hervorrufen< (S. !29). Die 
objektiven Möglichkeiten eines niche nur 
punkrweisen, sOlldC!m massiven Einuetens 
der Richter für Hum:utit:it und Freiheit 

bedcnkt er aidu. Ebensowenig bedenkt er, 
daß solche Humanität der dritten Gewalt 
- gesellsch:lA:lich geduldet - zurn Feigen­
bl:ztt wird: Verbngt nicht ger.lde die Le­
gicimiöt einer technokr;Ltischen Hetrsm:lft 

d:laach, d.:l.J1 ihre Opfer einen s:ikuhrisie-r­
ren Beichtvater erhalten und vor den Ge:­
richren besser Trost finden als bisher? Rase­
horn sicht hier nimu anderes als • .:ia 
existcntidles Bedürfnis des modernen Men­
smen, sich solchen Mcnschen anzUVcrtr.lU­
en, die :lußerh:llb des DienStweges, :l\lßer­
h:llb des App:lr:ltcs stehen-. (S. 1) . 

/0; 
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,eS Die Blindheit !;eöenübcc Herrschail-sinter­
essen bei RidH<~cn Nie R:lschorn, die es mic 
niche nur formalen Reformen emu meinen, 
scheine :lnzudeulcn, d:lß um er den ge~cn­
wirtigen Bedingungen in der BRD die 
richterliche r:itigkeit im vollen Bewußt­
sein ihrer sozialen Funktionen niche au~­

geübt werd en kan n. - J ed enf alls soll re die 
fehlende Einsicnt in die sozialen Funktio­
nen der Justiz, d:lS Fehlen einer kritischen 
Gesellschalhthcorie, Rasehom und seinen 
Kollegen oiche zum persönlichen Vorwurf 
gem:u:nt werden. Ohne diese Einsicht aber 
führen die vcrnärkten Lcgicim:ltions­
zwänge, unter denen ger3.dc kricisme Rich, 
ter wie R:lSehorn stehen, zu subjekrlv~r 

Besmwichtigung. So i,. es nicht vcrW\ln­
derlich, daß entgeg::n :lllen andcrsbuecn­
den Meldungen nam Rasehom und Huhn 
der Staat im Sterben liesen soll (S. IS, ~!l). 
Wem der Staat durm leine Srr:1fgescczc 
und die ln diese gebundenen Richter das 
Gcgemeil beweise, der m:lg da :LI1dcrer An­
sicht sein i dem R.id:Hcr jedenhlls gibt ein 
sterbender StlaC das Ge/uhI, unabh:i.ngig 
zu sein. - Gende Raschorn . dürfte die 
Bnichigkeit solcher Rechtfertigungen nial! 
verkennen. 

Klaus Lenk 

Archiws d~ Philosophie de Droi" Nr. u: 
MiIrx er I~ Droi! mod.ern~, Sirey, Paris, 
,,)67, )9S S. 

Der zwol A:e Band des französischen rcchts­
philosophischen Jahrbuchs seelle Aufs:icze 
über Man:, m:lr"Xistische Recbutheorie und 
sozi:diseisme:s Recht ZU5:1mmen. Wenn man 
eine scnlüssige man:.istisme RedllStheorie 
erwartet, sieht man sich cntdusme. Zu 

viele der Be.itT:ige behandeln Mane ~und. 
irgendjemandcn. So MJrx und Rousscau 
(G:llvJno della Volpe), Man: und S:lVigny 

(H:uso J:leger), M:lrlC und Kelsen (Liubo­
mir T:ldit), M.ux und M:lX Weber (Jean­
Marie Vincelle). Dabei flllen für Man: 
ollmJls nur R:utdbemerkungcn ab. 
Steckt man zunick, so bietct der Band eine 
Arbeitshilk V crschiedene IT\:l.n::istisme 
Ansätze, die für eine Theorie des Remts 

und der Politik von Bedeutung sein kön­
nen, sind vertrcct-n. Die lhcren Versuche 

emer maocisriscnen Rechfschcorie werden 
3.usgicbig referiert: Kar! Renner, der den 
konkretcu Inhalt von Rechrsinsritucen er­
gründen wolhe: Pasmubnis, der das Recht 
auf ökonomische Beziehungen tUrÜckführ­
ce: Wyschinski, für den das Recht vor 
allem Instrument ZUr Ver:inderung der 
GeselischJA: war; Ernst Blochs Naturred1!. 
Das IT\:lmc den Band zu einer brauchbaren 
Einführung, die den g:ingi;;en Werken übu 
marxistische oder sowjetische Remutheorie 
überlegen isc. 
F:lsC immer :lber ist undiffcrcnziert die 
Rede vorn _Reche<, ~le Draic< mir groß­

geschriebenem ~ 0<. Nur geiegenclich wcr­
den verschiedene Funktionen des Remts 

in der Gcscllsch:llt ge'rcnnt: Funktionen 
des Zivilrechts und Funktionen des SeaJ.t5~ 
remes: Funktionen \"on GcwohnheitHemt 
und Funktionen von Gesenesreent; Rem( 
als M~ßstlb bzw. LegieilT\:ltion für Ge­

ridmentscheidungen, Remt als Mittel poli­
rischer Arsument:leion oder Recht als In­
Strllment der Sceuerung der G~cllsch~lt. 
Rech utheoricn, die sim :lls m:tr:<:istisch be­
-zeichnen, ver:lbsolutieren in der Regel eine 
bestimmte Funktion des RedHs in der Ge­
scllsch:lR- und vcmaml:issiseo die andcr~n. 
Und. doch bemerkte smon Pumukanis', 
daß m:ln nimt schlechthin von .Rem,. 

sprechen sollte, wie m:1n auch nicht sofort 
von -ökonomie. sprechen könne, sondcrn 
bei Ware, WCH, K:l.pit:ll U5W. :lRhngen 

lUüsse. Der Versum, eine solche Sicht auf­
~unehmen und d:1bei niche, wie Paschub.­
nis, in eine unkritische Projektion der 
K:uegoncn da Mantschen ~K..1pitals. auf 
die Rechutheorie zu verfallen, in in eini­
gen Aufs:itzen zu spüren. Ansätze zu einer 
m:lrxistiscnen Theorie des Rechts und der 
Politik geben Umberto Ce.rroni, Nicos 
Poulantus' und JeJn-Maric Vinccnt. 
Bedeutsam sind drei Bei((:ige ::lUS UnS:lrn. 
Einer von ihnen (Csab:l Varga) zeigt, nicht 
zuletZt in der ver:lrbeirercn tirer:ltur, daß 

die Entwicklung einer im Marxsdlcu Sinne 
kritischen Thcorie des Rechts und des 

StaatC"S heure :lm ehesten aus Osteurop<\ 
zu erw:lrtcn ist - wenn sie nidlt schon vor-

• AllGemeine Rec,uldtre uDd ~hrxilmul. 
N'lC:hdrudc Frankfurt, '966, S.!S rr. 

S In «inem Buch .I'ouvoir politiquc er cbue1 
soci:ll~. (pOlri, '968), du <icmn~chsr in der 
»Kritischen Juniz. besprochen werden ,oll, 
en<Widcel, Pouilntus eine m~rxi"i,che Theo­
rie der Poli [ik. 
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li~. Vilrnos Pc-schb uneerzieht die pb­
nomenoiogische Rechtstheorie einer m:lr)(i­
sunnen Kritik. Imre SZ:lb6 wendet sien 
gegen vorgeblich .modcrncc westliche 
Re.chl$eheorien. die vOn den sozia IjHisc:he.n 
Ländern ein sennella Absterben d~ SI:t:t­
res und die Aufhebung der End remdung 

ohne Rücksicht auf die. ökonomischen Be­
dingungen3 fordern. 

KLaus ünk 

o hh mod),c hinzufügen: und ohne Riiduich, 
:luf die politische Defen.iv,tclluog dcr 50-
W'Jcrunion. 

.jurisliuJJt Arbeicsbl::iller., Zeilschrif/ fiir 
Ausbildung und Examm ö Hrsg.: H. Blei. 
D. Henricb. R. . Herzog; j . Schweitzer-Ver­
lag, Bulin; Heftr, I . jahrg .• jan. /969 

OffensiciJtlich ist kein Mangel groß genuS". 
um lJlen Dcuonenen evident zu sein . 
Selbst der rnißl ienHe Zust:lnd bringt noen 

neue Veneidi!;e r des St:ItUS quo :z.uf den 
Pbn. Insoweit ist d:1S Er.schclnen der ~ J u-. 
rüri.sencn Arbeitsblitter. (JAßI) nicht ein­
m:tl crst:lunlim. Oberr:lschend jedoch iS[o 
mir wdc:her Ignor:lnz die Urs:lcnen der 
tagl:i~lic:h ln deo Juristisc:hen Fakulrirro 
hervorbrec:henden Krise der Rec:hrswisscn­
IchaA: aus dcr Konzeption dieser Z~itsenriP.: 
von vomherein lIJsgcblendct werdcn: Ent­
problematisieruns durc:h Ausklo.mmerung. 
Der lußere AufbölU der Zeim:hrift ist 
.klassisch- dreise[eilt~ ZivilredH, Str:tf­
reche, ötlenrlichcs Recht. Gesonderte P:l­
sinierung soll die Anregung im VorwOrt 
unterstützen, die einzclr.en Teile in "Flch-­
Ordnern abzuheilen (Löcher sind vorse­
stanzt). Die Fr:lgwürdigkcit einer solenen 
Etntc ilung liegt wohl jenseits des selbst­
:;esteduen Horizontes der JAß!. D:lbei 
be;innt sich sogJ.r atl den Flkule:iren - z.. T . 
coit ors:tnis:ltorisc:hen Folgen - die Er­
kenntnis durc:hzusetzen, dlß du ren ein 
solc:h H:lrres Schern:l :l priori bestimmre 

Rechcsgebicre aus dem Stoffbereit:h esb­
motien werden : Arbeits-, WiruchJ./h- und 
Sozi:lleec:ht p.:l.sscn in keine der :lltherge­
br:u:lmn F:lcngruppcn. Mi,hin bedingt 
schon die :iußere Konzcption, daß die 

JAß! inh:lldim gegenüuer wescntlic:hcn 

Teilen der neueren RecDt.leotlviddun!; 

blind bleiben müssen. 
Auch wo die Etikeccierung iußedich noch 
gelingt. wirtl sie bei inh:lldicher ßccram­
tun; h.iufig fr:lgwürdig: !st politisc:hes 
Stelrrcdlt ~her ein veriJS.lun!;srcdldiches 
oder strafrcoltliches Problem I Politisdles 

. Eigentumsrecht ein F:tll für das Zivilrecht, 

dlS Wimc:h:lfhrccht (wohin gchört d;u 
wiederum?) oder du ö{fendidlc Recht? 
Die lußer~ Auftcilung der JAß[ trigr im 
Grunde nur die libef:llistisdlc Vorstellung 
welter, :luf der im wesentlichen noch das 
heutige R~ch rsvcrsc:indn is bsiert; die 

Trennun~ von $Cl:lt und Gescllsc:h:lft und 
d.lmit korrespondierend : Trennung von 
ius publicum und ius civile - ein Ausg:lcgs­
pu o.kt, der der eheorctisc:hen Re/lcxions­
ebenc der J:lhrhundertwende entspridu 
\.Ind de$5en Impotenz. für die LÖJuog dee 
Frlge. welche Funktion dem Rccht in dcr 

heutigen Ge~eJlsc:h:tll: :z:ukomrnt, wohl hin­
reichend :lnaI piert iH. 
Die bewußtlose Beschdnktheic zeigt sich 
noch deutlicher an den Grenzen, die für 
die einzelncn F:lchgebiere gesetZe werden: 
Jurisprudenz findct nur statt im Bereich 
normlo~ischer Perfcktionicrung. ~ Wabr~c 
junstisches Erkcnnmisintercssc bört dore 
;/.u;, wo d:ls BeHreben n:lch dogm:Hi.scher 

SysremHisicrung hinterfrlgt wird "uf die 
politisdlel"l. Sozil!cn und ökonomischen 
Deeerminanten. Die Orientierung :luf Ent­
scheidungsbespreenungen. nur-dogm:uische 
Problemstellungen eec. läßt dahinter ein 
Verstindnis von \V'issenschalHic:hkeit ver­
muren, das mit dem Kennzeimcn : ideolo­
gische Besc:hriDktheit benanac werden 
könnte. Denn sobnge die kriminologi­
smcn, sO"l.io-ökonomismen und polirisc:hen 
ete. F:lktorcn nicht als unabdingbare Teile 
der Jurisprudenz ... kzcptiert werden, blei­
ben diese Bereiche - obgleich für den juri­
Stisenen Erkenntnisprozeß höchSt relevant 
und h~ufig entschcid~lld - der Rechtswis­
sen.schaft :iIJßerlich; sobn;e der Realidcs­
konr:lkt nicht :luf wisscnsc:haftlic:her Ebene 
in die theoretische Reflcxioa integriert 
wird, bnn die Jucisprudeoz keine re:d­
adäquJ.ecn Erkennrnisse für den pr:lkti­

schen Enrscheiduns-smodus bieten. 
Der Untertitel der Zeitschrift nennt die 
Intention : .Für Ausbildung und Enmcn c. 
Ein-zelne Tcxcstcllc.n sind ~m R:t1ld se­
kennzeichnet durch Ü (= Obun<;), R 
(=Rcferendl.renmen) und A (=Asse~or~ 
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/JO CX:lmcn): Verweis<: :luf priifungsrelev:l.n­
tcn Stoff. Dols Gelcitwort des Verb~s S:lgt 
es deutlich: Die JAß! sind eine ~M:l.ccri.1l­
S:lmm lun g zu m s:lchbC"2ogcnen Repetieren <. 

Es wird :l.lso g:lr Dicht verborgen, d:ill die 
Zielsenung der JAßI fixiere ist :l(\ den 
gcgenW:l rtl6en P rüfu ngs;lnforderu ngen. 
Erstaunlich - oder besser: !eider niche e1-
$[;lunlich - d:lß dieses Ziel von drei jün­
geren Ordin:1rien, die :lls Hcr:1usgebcr 
fungieren, gedeckt wird; ein Ziel, d:l.s in 
Konscque<"lz wisscnsch:1fll ime Selbstkastt:l.­
tion bedeutet. 

Offenbu wird die M:lnSclh:1fligkeie der 
juristischen Ausbildung, die die Heraus­
pb<: der JAßI motiviert h:lc, einzig als 
Problem der didaktischen Vermittlung- be­
griffen. Unreflektiert und folglich unbe­
griffen bleibt d:lher die Rolle des Studenten: 
Seioe Posicion :1ls ged:lnkcnloser Konsu­
ment von niclubefr:l.gren Inh:llren, sein ro­

t;llef Objek,st:ltuS ist auch in die Kon­
zeption der JABI einge6angen. Nach der 
Desoq;anisolcion der juristischen Lehrin­
h:lltc, dem folgerichtigen Auszug der Sru­
denten zu den Repetitoren und-den neueren 
Versuchen, den Repetitor-Sti! in dcn F:lkul­
c:i (cn zu ec:tblieren, sind die J AB! neuer­
licher Ausdruck der Te"denz, die juristisme 

Ausbildung durch Verfestigung auf die 
bloße Vermittlung \'on Vcrwcrcunsswisscn 
von jeder Art Sclbstrellexion abzuschnei­
den. D:I. :lUch die 1 Aßl für sich in Ampruch 
nehmen, eine Lücke zu füllen, ist - nach 
dem Ergebnis zu urreilcn - diese Lücke 
allein dore zu suchen, wo die reinc Wi~­
scnsverm;ttlung effizienter gestaltet wer­
den bnn. D:l.mi[ reihen sidl. die JAßI ein 
in die In ~cn rionen der tcchnok r:l.tismcn 
SeuJienrcform, wie 5ie sich etwa in den 
• M ünchener Beschlüssen c: nicdergesch b'ben 
h:l.ben. Am Ende seehe eine Wisscnsch:lf!:, 
die keine mehr ist; Rechcskundeunterricllt 
:tu f F achsch ul n i ve:lu. 

Konzeption, Wirkung und Intention der 
.. Juristischen Arbeitsblitcer" sind getr:l.gen 
von der P:l.rtein:lhme für d~n I:)eg<:nwirti­
gen, höchst unbefriedigenden "I.Vislen­
sch:lA:sc:-Prozeß an den juristischen Fakul­
[:iten und beim RepetitOr; ihr insofern 
apologetischer Charakter bewirkt, daß sie 
die momcnt:tnen MinSei der Ausbildungs­
struktur !ediglich widerspiegeln. Um diese 
Mingcl nicht noch im Bereich ihrer Aus­
wücrue zu bc-st:irkcn, muß vom Abonne­
menc der JAß1 abgef:l.tC"n werden. 

Wallgang SdJijlU 
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